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§ 6 NÖ GBG Schadenersatz aufgrund
einer Belästigung oder aufgrund

sexueller Belästigung
 NÖ GBG - NÖ Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2023

Eine Dienstnehmerin oder ein Dienstnehmer hat gegenüber der belästigenden Person sowie gegenüber der sie

anstiftenden Person und im Falle der Verletzung der Verp ichtung nach § 4 Abs. 3 gegenüber dem Dienstgeber

Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. Besteht der Nachteil nicht in einer Vermögensminderung, hat die

Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer zum Ausgleich des durch die erschwerte Arbeitssituation entstandenen

Nachteils Anspruch auf angemessenen Schadenersatz, mindestens jedoch auf einen Schadenersatz von € 1.000,–.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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